
Einheitsschnittstellen zu Rechtssystemen
am Beispiel von N-Lex

Doris Liebwald

Wiener Zentrum f�r Rechtsinformatik WZRI
d@liebwald.com

Schlagworte: N-Lex, EUROVOC, multilinguales juristisches Information Retrieval,
Rechtsdatenbanken, Rechtssprache, Rechtstraditionen

Abstract: Dieser Beitrag demonstriert am Beispiel des neuen experimentellen
Rechtsportals N-Lex und des in N-Lex integrierten EUROVOC The-
saurus die typischen Probleme des multilingualen und verschiedene
Rechtstraditionen �berspannenden juristischen Information Retrie-
val.

1. Einleitung

N-Lex ist ein Versuch des Amtes f�r amtliche Verçffentlichungen der EG,
ein gemeinsames Zugangsportal und somit vereinfachten Zugang zu den
nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der EU zu schaffen. Das
Portal befindet sich noch im experimentellen Stadium, steht jedoch seit
April 2006 f�r alle Testwilligen online zur Verf�gung1 und eignet sich her-
vorragend zur Darstellung der aktuellen Problematik des multilingualen
und l�nder�bergreifenden juristischen Information Retrieval in der EU.

�ber eine einheitliche N-Lex Suchmaske kçnnen derzeit die offiziellen
Rechtsdatenbanken von 22 L�ndern abgefragt werden. Eine an N-Lex ge-
stellte Suchanfrage wird unver�ndert an das jeweilige nationale System
weitergeleitet, das vom nationalen System zur�ck gelieferte Ergebnis in
Folge im Hauptframe der N-Lex Site angezeigt. N-Lex hat somit vier zen-
trale Problemstellungen zu bew�ltigen: (1) Multilingualismus, (2) die Man-
nigfaltigkeit der nationalen Rechtssysteme und Rechtstraditionen, (3) die
technische Vielfalt der abzufragenden Retrieval Systeme und (4) die Unter-
schiedlichkeit der Benutzer und ihrer Informationsbed�rfnisse.
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1.1 Multilingualismus

Die nunmehr 27 Mitgliedstaaten umfassende EU anerkennt aktuell 23 Spra-
chen als offizielle Amtssprachen. Der N-Lex Benutzer kann derzeit aus
20 Sprachen jene w�hlen, in der die Suchmaske, einige Zusatzinformatio-
nen („L�nderinformation“) und die Hilfetexte f�r ihn angezeigt werden sol-
len. Die Rechtstexte selbst liegen jedoch nur in der/den jeweiligen Landes-
sprache(n) vor. Ein Benutzer ist somit nur dann in der Lage eine ad�quate
Suchanfrage zu formulieren und das Ergebnis zu bewerten, wenn er ausrei-
chende Kenntnisse der Zielsprache besitzt. Der implementierte und in
Kapitel 1.5 n�her beschriebene multilinguale EUROVOC Thesaurus schafft
hier kaum Abhilfe, da er sich ausschließlich auf europ�ische Terminologie
st�tzt und nationale Begriffe und deren Auspr�gungen nicht ber�cksichtigt.

1.2 Die Vielfalt der nationalen Rechtssysteme

Die Informationen „�ber“ die nationalen Rechtssysteme, die „L�nderinfor-
mationen“, sind bescheiden, der Benutzer wird mit zahlreichen Fragen wie
Authentizit�t, Vollst�ndigkeit, Aktualit�t, Dokumenthierarchien, Doku-
mentstrukturen und Beziehungen zwischen Dokumenten und Rechtsakten
alleine gelassen.

W�hlt der (fremde) Benutzer nun zB die L�nderinformation f�r �ster-
reich, so erh�lt er zuerst eine Zusammenfassung aller Inhalte des Rechts-
informationssystems des Bundes RIS. Erst wenn der Benutzer tiefer scrollt,
kann er etwa in der Mitte des Textes den unscheinbaren aber korrekten
Satz: „der Nutzer kann �ber N-Lex das konsolidierte çsterreichische Bun-
desrecht abfragen“ finden. Hier sollte der Benutzer auch wieder aufhçren
zu lesen, anderenfalls ihn der einger�ckte Folgesatz in mehrfacher Hinsicht
verwirren w�rde: „Stichwortsuche im VolltextN-Lex ermçglicht eine Suche
�ber alle im Rechtsinformationssystem verçffentlichten Rechtsnormen:
Bundes- und Landesrecht, einschließlich der Landesgesetzbl�tter, Begut-
achtungsentw�rfe und Regierungsvorlagen, Gemeinderecht, Judikatur der
Gerichte, Erl�sse der Ministerien und Entscheidungen unabh�ngiger Ver-
waltungsbehçrden.“ Faktum ist, dass an N-Lex gestellte Suchanfragen zum
Mitgliedsstaat �sterreich zumindest derzeit ausschließlich an die RIS Teil-
datenbank „Bundesrecht/Geltende Fassung“ weitergegeben werden. Selbst
wenn der Benutzer dies jedoch herausfinden sollte, so bleiben dennoch
einige Fragen offen: ist die Sammlung bez�glich des Bundesrechts komplett
und aktuell? Handelt es sich um authentische Texte? Ist Landesrecht in
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�sterreich von unwesentlicher Bedeutung? Alle diese Fragen m�ssen mit
einem klaren „Nein“ beantwortet werden.

Im n�chsten Schritt mag der Benutzer auf die in der Suchmaske angebo-
tenen Dokumenttypen stoßen. Diese liegen jedenfalls nur in deutscher
Sprache und ohne jegliche weitere Hilfestellung vor. Somit bleibt dem
Benutzer nur noch die Stichwortsuche entweder im Volltext oder im Titel
des Dokuments. Eine Suche im Titel setzt bereits eine gewisse Kenntnis des
gesuchten Dokuments voraus. Doch selbst bei guter Begriffswahl und Titel-
suche wird der Benutzer �ber die Vielzahl der Ergebnisdokumente und das
Vorliegen von § 0 Dokumenten verwundert sein. Im RIS sind n�mlich, um
verschiedene zeitliche Versionen darstellen zu kçnnen, Normen nicht in
ihrer Gesamtheit, sondern aufgegliedert in ihre einzelnen Paragraphen
bzw Artikel abgelegt. § 0 Dokumente enthalten wesentliche Metadaten zur
jeweiligen Norm. Letztendlich fehlt es dem Benutzer auch an notwendigen
Informationen �ber den Kontext des Ergebnisdokuments. Ohne fundierte
Kenntnisse des jeweiligen Rechtssystems ist er nicht in der Lage, das Ergeb-
nis zuverl�ssig zu beurteilen, zu interpretieren und zu verwerten.

Abbildung 1: N-Lex Ergebnisliste/RIS
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1.3 Die Vielfalt der technischen Systeme

N-Lex fragt mit einer einzigen, einheitlichen Suchmaske derzeit 22 ver-
schiedene technische Systeme ab. Die Suchmaske ermçglicht eine Suche
im Volltext, im Dokumenttitel, eine Auswahl des Dokumenttyps, die
Angabe der Dokumentnummer sowie eine zeitliche Festlegung. Nicht alle
Felder funktionieren f�r alle L�nder. Bzgl einer Recherche im çsterrei-
chischen RIS ist zB die Dokumentnummer ausgeblendet, dort wo eine
Suche mit Dokumentnummer mçglich ist, besteht kaum Unterst�tzung
betreffend der notwendigen Eingabeformate. Zum Feld Datum merkt der
Hilfetext lapidar an, dass es sich hier um das Datum der Unterzeichnung
und nicht um das der Verçffentlichung handelt und dass von der Benut-
zung des Feldes abgeraten wird, „da die Gefahr besteht, keine Antwort zu
erhalten.“ Und tats�chlich, eine Verwendung dieses Feldes f�hrt zwar
nicht zu einem Null-, aber zumindest bzgl des çsterreichischen RIS zu
einem schlichtweg unerkl�rlichen Resultat. Dokumentnummer und Datum
sind nun jedoch f�r Juristen keine unwesentlichen Kriterien.

Abbildung 2: N-Lex Suchmaske/RIS

Eine an N-Lex gestellte Suchanfrage, bei der es sich in Ermangelung ande-
rer Mçglichkeiten in der Regel um eine Stichwortsuche im Volltext oder
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Titel handeln wird, wird unver�ndert an das jeweilige System weiterge-
geben, der Benutzer erh�lt aber keine Information �ber die technischen
Funktionalit�ten und Eingabeerfordernisse. Der deutsche N-Lex Hilfetext
zur Abfrage des çsterreichischen RIS gibt an: „Substantive und Adjektive
nur im Singular und Nominativ eingeben. Verben bitte nicht konjugieren.
Die Suchmaschine findet die verschiedenen Formen der Wçrter“ und emp-
fiehlt die Verwendung eines „+“ als Platzhalter. Der englische Hilfetext
stellt dar�ber hinaus fest, dass Suchworte in Franzçsisch eingegeben wer-
den m�ssen. Diese Angaben sind allesamt unrichtig. Das RIS f�hrt eine
exakte Stringsuche durch, findet selbst�ndig keine Wortvarianten und
Suchanfragen m�ssen nat�rlich in deutscher Sprache erfolgen.“ Mit der tri-
al-and-error Methode wird der Benutzer weiters feststellen, dass ein Leer-
zeichen als Boole’sches UND interpretiert wird.

Begibt sich nun ein Benutzer mit dem Begriff „Datenschutzgesetz“ auf die
Suche, so erh�lt er bei einer Titelsuche 66, bei einer Volltextsuche 117
Dokumente; bei der Suche mit dem Begriff „Datenschutz*“ bei einer Titel-
suche 125, bei einer Volltextsuche 932 Dokumente. Ein mit dem RIS ver-
trauter Benutzer wird sich nicht verwirren lassen, ihm ist bekannt, dass
das Gesetz aufgegliedert in Subeinheiten dokumentiert ist und er wird nun
einfach einen beliebigen Paragraphen aus dem Datenschutzgesetz w�hlen
um, wie im RIS, daraus eine konsolidierte Fassung aufzurufen. Der Link
„Geltende Fassung“ wird vom RIS auch tats�chlich mitgeliefert, funktio-
niert �ber N-Lex jedoch nicht. Der Benutzer ist also nicht in der Lage, �ber
N-Lex eine Gesamtversion, eine komplette und konsolidierte Fassung der
jeweiligen Norm, aufzurufen. Es bleibt ihm somit nur, alle gew�nschten
Dokumentationseinheiten einzeln aufzurufen oder zur Suchmaske zur�ck-
zukehren und konkretere Stichworte hinzuzuf�gen. Dies setzt nat�rlich
Detailwissen zur jeweiligen Norm voraus.

Dar�ber hinaus ist anzumerken, dass die Schriftgrçße der aus dem RIS
gelieferten Ergebnisdokumente bei weitem zu gering ist, eine Vergrçßerung
der Schrift �ber die Browserfunktionen jedoch dazu f�hrt, dass auch die
Schriften in den anderen N-Lex Frames vergrçßert werden, �berlappen
und die weitere Navigation beeintr�chtigen. Das Feld Dokumenttyp erlaubt
zudem keine Umlaute (Gesch�ftsordnung, BPr�s.).

Es zeigt sich somit deutlich, dass 22 verschiedene Systeme, die sich auch
in Interface und technischen Funktionalit�ten, der Dokumentenaufberei-
tung und den Dokumentstrukturen sowie in Sprachen und Inhalten unter-
scheiden, nicht so einfach �ber ein starres, gemeinsames Portal und eine
einzige Suchmaske gebrochen werden kçnnen. Selbst f�r das juristische
Information Retrieval typische Funktionen kçnnen in verschiedenen Daten-
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banken sehr unterschiedlich realisiert sein, bereits geringf�gige technische
�nderungen von nationalen Systemen kçnnen erheblichen Einfluss auf das
Ergebnis einer N-Lex Recherche nehmen. Nationale Rechtsdatenbanken
spiegeln auch in technischer Hinsicht zu einem gewissen Grad das
zugrunde liegende Rechtssystem wider und sind keine reinen Zufallsresul-
tate, sondern an die jeweilige Rechtstradition und Praxis angepasst. N-Lex
hingegen reduziert durch die Vereinheitlichung wichtige l�nderspezifische
Funktionalit�ten, Metadaten und zT auch Inhalte, ohne dies jedoch dem
Benutzer zur verdeutlichen. Ganz im Gegenteil, die N-Lex Startseite
schreibt f�lschlicher Weise eventuelle M�ngel jedenfalls den nationalen
Betreibern zu: „Die Suchmçglichkeiten und -ergebnisse werden ausschließ-
lich durch die nationalen Sites bestimmt.“ Nationale Systeme bieten im
Allgemeinen anspruchsvollere und an die jeweiligen Erfordernisse ange-
passte Suchmçglichkeiten, korrektere und weniger irref�hrende Informa-
tionen und auch hçhere Funktionalit�t bez�glich der Anzeige von Ergeb-
nislisten und Dokumenten.

1.4 Die Benutzerperspektive

Die Zielgruppe von N-Lex ist unklar, somit konnten auch die Perspektiven
der unterschiedlichen Benutzergruppen weitgehend ausgeklammert wer-
den. Auf Seite des Benutzers werden jedenfalls nicht nur entsprechende
Sprachkenntnisse, sondern auch ein fundiertes Wissen �ber das jeweilige
Rechtssystem, idealer Weise auch Erfahrung mit den T�cken des Informa-
tion Retrieval vorausgesetzt. N-Lex tr�gt aus Blickwinkel des B�rgers weder
zu hçherer Transparenz der nationalen Rechtsordnungen, noch zur Lçsung
von allt�glichen Rechtsfragen, die etwa bei Aufnahme einer T�tigkeit in
einem anderen Mitgliedsstaat auftreten, bei. Das System kann somit nur an
Fachkreise gerichtet sein. Da sich N-Lex inhaltlich prim�r an konsolidier-
tem Bundesrecht, dies gilt nicht nur bzgl �sterreich, orientiert und die
jeweiligen Rechtsordnungen somit nur sehr unvollst�ndig wiedergibt, blei-
ben als potentielle Benutzer prim�r die EU-Institutionen selbst, etwa zur
Nachvollziehung von Umsetzungsmaßnahmen2 oder zur Auffindung von
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2 Es ist in diesem Zusammenhang auf das EULEX III Projekt zu verweisen, das auf die unmittel-
bare Zug�nglichkeit zu den die europ�ischen Richtlinien umsetzenden nationalen Rechtsakten
per Link im Rahmen eines gemeinsamen Portals zum EU-Recht abzielte. Das Projekt, dessen
Vorarbeiten mit EULEX I bereits 1995 starteten, scheint jedoch um 2003 an Priorit�t verloren zu
haben. Siehe insb die Zwischenberichte in den Ratsdokumenten 8055/03 (22/05/2003) und
9825/05 (06/06/2005) sowie eine Niederschrift eines Vortrages von Albrecht Berger (“EULEX



anderen in EU-Texten enthaltenen Verweisen auf nationale Rechtsakte und
ggf auch nationale dokumentarische sowie die Gesetzgebung unterst�t-
zende Stellen. Zur Interpretation von Rechtstexten oder abschließenden
Beurteilung der Rechtslage sind die aus N-Lex zu gewinnenden Informatio-
nen nicht ausreichend. Der Benutzer ist besser damit beraten, die Informa-
tion mçglichst nahe an der origin�ren Quelle, also direkt im Zielsystem zu
suchen.

1.5 Exkurs: N-Lex und der EUROVOC-Thesaurus

EUROVOC ist ein multilingualer und multidisziplin�rer Thesaurus, der
urspr�nglich zur Indexierung der dokumentarischen Informationen der
EU-Institutionen erstellt wurde und derzeit etwa 6500 Begriffe f�r jede der
21 ber�cksichtigten Sprachen umfasst.3 Der Thesaurus beruht auf europ�i-
scher Terminologie und weist einen gewissen Schwerpunkt in Richtung
parlamentarischer Aktivit�ten auf.

Die Europ�ische Rechtsterminologie weist nun grobe Unterschiede zu
den nationalen Rechtssprachen auf, genauso wie sich auch die einzelnen
nationalen Rechtssprachen in mehr oder weniger starkem Ausmaß unter-
scheiden. Man bedient sich abweichender Begrifflichkeiten und selbst
sprachlich gleiche oder �hnliche Wçrtern kçnnen im Detail sehr unter-
schiedliche Bedeutungen aufweisen und an unterschiedlichen Stellen des
jeweiligen Begriffsnetzes aufscheinen. Zudem kann sich auch die Einord-
nung und Vernetzung der einzelnen und vielleicht durchaus �hnlichen
Begrifflichkeiten sehr unterschiedlich gestalten. Diesen Sonderformen der
Polysemie, wobei die Mehrdeutigkeit von Begriffen bereits innerhalb einer
Rechtsordnung und Sprache Probleme bereiten kann, wird in der Rechts-
theorie durch die strikte Trennung von Wort und Begriff Rechnung getra-
gen, dies wird jedoch im Information Retrieval bisher nicht ausreichend
anerkannt.4
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Project: Access to the Texts of National Measures Implementing Community Directives) in
Nurcombe, J.V. (Hrsg): Accessing EU Documents: New Initiatives and Developments from the
EU Institutions, Proceedings of a one-day seminar with EIA (London, June 2003), SCOOP, Lon-
don 2003, 39–55.

3 Auch EUROVOC ist ein Produkt des Amtes f�r Verçffentlichungen der EG. Weitere Informatio-
nen �ber Struktur und Entwicklung des Thesaurus sind auf http://eurovoc.europa.eu zu fin-
den.

4 Detaillierter Liebwald, D.: Semantic Spaces an Multilingualism in the Law: A Challenge to
Legal Knowledge Management, in: Proceedings of the ICAIL/LOAIT Workshop 2007, Stanford
University/CA, 131–148.



Der EUROVOC-Thesaurus wurde nun auch in N-Lex integriert. Hier hat
der Benutzer im Rahmen der Stichwortsuche die Mçglichkeit, entweder
durch die 6500 Begriffe zu browsen, oder aber �ber ein kleines Suchfeld
einen passenden Deskriptor in der Ausgangssprache zu suchen und sich
diesen automatisch in die Zielsprache �bersetzen und in das Suchformular
eintragen zu lassen. EUROVOC bietet jedoch nur europ�ische Begriffe und
die nationalen Systeme f�hren im Gegenzug in den �berwiegenden F�llen
eine einfache Stringsuche, ggf erg�nzt mit diversen automatischen Stem-
ming-Methoden, durch. Dadurch kann man im Ergebnis nur von Zufalls-
treffern sprechen.

So bietet EUROVOC zB den Begriff „Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nis“ als �bersetzung des englischen Begriffs „protection of communicati-
ons“ an. Wird nun der Begriff „Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis“ per
click �bernommen und eine N-Lex Suche �ber das eine Stringsuche durch-
f�hrende çsterreichische RIS gestartet, so geht die Suche ins Leere. Diese
Kombination kommt in den Dokumentationseinheiten des RIS nicht vor.
�ber das deutsche Juris System gelingen mit derselben Suchanfrage 22 Tref-
fer. Als weiteres Beispiel kann der englische Begriff „personal data“, von
EUROVOC �bersetzt mit „persçnliche Daten“, dienen. Das �sterreichische
Datenschutzgesetz verwendet nun aber, genauso wie die zugrunde liegende
Datenschutzrichtlinie 1995/46/EG, den Begriff „personenbezogene Daten“.
Dies f�hrt dazu, dass mit dem aus EUROVOC �bernommenen Begriff „per-
sçnliche Daten“ im RIS durchaus Ergebnisse erzielt werden, nicht jedoch
die relevanten, sondern alle jene Dokumente die evtl in ganz anderem
Zusammenhang und anderer Bedeutung die Worte „persçnliche“ und „Da-
ten“ enthalten. Selbst wenn EUROVOC jedoch den Begriff „personenbezo-
gene Daten“ liefern w�rde, w�re zu beachten, dass damit der offensichtlich
h�ufige (232 RIS-Dokumente) Genetiv/Plural, also „personenbezogener“,
und der beinahe ebenso h�ufige (204 RIS-Dokumente) Akkusativ/Plural,
also „personenbezogenen“ im RIS nicht mitgesucht wird, �hnliches gilt
nat�rlich f�r „persçnlicher/n“ etc. Das Konzept „Datenschutz“ selbst kennt
EUROVOC nicht, bietet aber zB „Datenrecht“ („data-processing law“) an.
Datenrecht? „Datenrecht“ ist nun weder in Deutschland noch in �sterreich
ein g�ngiger Rechtsbegriff, die Suche bleibt sowohl in Juris als auch im RIS
erfolglos.5
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5 Siehe auch die Beispiele und Vorschl�ge bei Lesmo, L. et al: The next EUR-Lex: What Should
Be Done for the Needs of Lawyers Belonging to Different National Legal Systems? Proceedings
of the JURIX 2005 EU-Info Workshop, Brussels 2005 (http://www.di.unito.it/~guido/PS/jurix
WorkshopPaper.pdf).



Abbildung 3: N-Lex/EUROVOC

Die Verwendung des EUROVOC in N-Lex setzt falsch voraus, dass jeder-
mann den exakt gleichen Wortlaut verwendet um Gleiches auszudr�cken,
und dass gleichen Wçrtern immer die gleiche Bedeutung zugemessen wird.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass EUROVOC an sich ein schlechter The-
saurus ist, er ist jedoch ein Indexierungstool und erlaubt prim�r die Auffin-
dung derart indexierter Dokumente und m�sste f�r ein Volltext Retrieval
um linguistische Komponenten, insb zur Erkennung von Wort- und Be-
griffsvarianten erg�nzt, f�r ein l�nder�bergreifendes Retrieval zus�tzlich
um nationale Begriffsnetze erweitert werden.

2. Schlusswort

In seinem heutigen Stadium weist N-Lex zahlreiche inhaltliche und tech-
nische Defizite auf, Unterschiede in den umfassten nationalen Rechtssyste-
men und technischen Systemen werden nicht ausreichend ber�cksichtigt.
Manche der hier dargestellten M�ngel sind altbekannt und nahezu trivial,
verursachen aber im juristischen Information Retrieval f�r den Benutzer
nach wie vor schier unlçsbare Probleme.6 Um ein System wie N-Lex, das
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6 So wurden bereits im Rahmen des EULEGIS (European Legal Information in a Structured
Form) Projektes (1999–2001), das Teil des Telematics Application Programme der Europ�i-
schen Kommission war, die wesentlichen Hindernisse des multilingualen und l�nder�bergrei-
fenden juristischen Information Retrieval identifiziert, die Ergebnisse des Projektes wurden
jedoch nie (kommerziell) verwertet. Zu den EULEGIS reports siehe http://www.it.jyu.fi/raske/
publications.html und insb Lyytik�inen, V. et al: Challenges for European Legal Information



Sprachgrenzen und nationale Rechtstraditionen �berwinden will, zu einer
funktionsf�higen Anwendung zu entwickeln, bedarf es der Integration von
Expertenwissen betreffend der europ�ischen und nationalen Rechtssys-
teme und Rechtsbegrifflichkeiten genauso wie bzgl der technischen Sys-
teme und linguistischen Probleme, einer gewissen Liebe zur Exaktheit und
zum Detail und in jedem Fall auch eines enormen intellektuellen wie auch
manuellen Arbeitsaufwands. N-Lex ist jedoch vorerst nur als Experiment
gedacht und bietet nicht nur einen ersten gemeinsamen Zugangspunkt zu
den nationalen Rechtsordnungen, sondern auch eine ideale Basis, die stu-
diert und verbessert werden kann.
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Retrieval, in: Galindo/Quirchmayer (Hrsg): Proceedings of the IFIP 8.5 Working Conference on
Advances in Electronic Government, Universidad the Zaragoza 2000, 121–132 und Lyytik�i-
nen, V. et al: Graphical Information Models as Interfaces for Web Document Repositories, in:
Di Ges� et al (Hrsg): Proc. of the AVI 2000, ACM Press, New York 2000, 261–265.




